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Behrend Heeren
Vorsitzender der 
GGG NRW

Integrationserlass: Missverständnis, 
Absicht, Dilettantismus?
Die Flüchtlingsfrage und die damit zusammenhängende Frage der 
Integration der geflüchteten und der zugewanderten Menschen ist 
derzeit das zentrale gesellschaftspolitische Problem. Nur wenn in 
der Praxis Antworten gefunden werden, die den Belangen der auf-
nehmenden Gesellschaft und den Bedürfnissen der zugewanderten 
und geflüchteten Menschen Rechnung tragen, wird die Integration 
gelingen.

BEHREND HEEREN

„Internationale Vorberei-
tungsklassen (IVK)“

Die Schulen in NRW haben sich
der neuen, schwierigen Auf-

gabe der schulischen Integration 
der Flüchtlingskinder und –jugend-
lichen mit großer Offenheit und 
viel Engagement gestellt. Es sind, 
entsprechend der unterschied-
lichen Erfordernisse, an den Ein-
zelschulen unterschiedliche Kon-
zepte entwickelt worden. Ein 
wichtiges Element waren dabei 
die „Internationalen Vorberei-
tungsklassen (IVK)“.
Das Land NRW hat trotz schwie-
riger Haushaltslage erhebliche 
Mittel für zusätzliche Stellen im 
Schulbereich bereitgestellt.
Nach ca. einem Jahr der prak-
tischen Erfahrungen zeigt sich 
aber auch, dass die Problemla-
gen vor Ort sehr unterschiedlich 
und die vorgesehenen Ressour-

cen für eine gelingende Integra-
tion nicht ausreichend sind.

Erlassverfahren: mangelhaft
Wenn jetzt für diesen schwierigen 
und politisch brisanten Bereich 
ein neuer Erlass geplant ist, müsste 
im Vorfeld dazu ein intensiver Dia-
log und Erfahrungsaustausch mit 
allen bei der Integration Beteili-
gten erfolgen. Tatsächlich wur-
den weder die Schulen, noch die 
kommunalen Spitzenverbände, 
noch die Gewerkschaften oder 
die schulischen Verbände einbe-
zogen. Vielmehr wurden die 
Schulen kurz vor Ferienbeginn mit 
dem Erlass „Unterricht für neu 
zugewanderte Schülerinnen und 
Schüler“ (28.06.2016) konfrontiert 
und die Verbände erhielten die-
sen erst Ende Juli. Selbst die „Kom-
munalen Integrationszentren (KI)“ 
wurden erst nachträglich infor-
miert.

Nach den direkt auf den Erlass fol-
genden kritischen Reaktionen, die 
Inhalt und Verfahren bemängel-
ten, rudert das MSW zurück und 
versucht den Eindruck zu vermit-
teln, es habe sich inhaltlich nichts 
verändert. Presseinformation des 
MSW: „Die neuen Erlasse bringen 
Klarheit und präzisieren die Begriff-
lichkeiten“. Der Staatssekretär 
sieht sich genötigt, wenige Tage 
nach der Erlassveröffentlichung 
eine Rundmail an alle öffentlichen 
Schulen zu schicken. Zitat: „… Die 
Neuregelung nimmt die vielfäl-
tigen Entwicklungen in den Schu-
len in den letzten Jahren auf und 
gibt ihnen einen sicheren Rah-
men...“.  Von einer Aufnahme der 
Erfahrungen aus der Praxis ist in 
dem Erlass nichts zu spüren. 
Tatsächlich gibt es eine Verände-
rung, die alle Schulformen glei-
chermaßen betrifft, aber die inte-
grierten Schulen in besonderer 
Weise berührt. Die Bestimmung, 
dass jetzt in der Regel alle neu 
zugewanderten Schüler direkt in 
der ihrem Alter entsprechenden 
Regelklasse nach deren Stunden-
tafel zu unterrichten sind, hat drei 
gravierende Konsequenzen. 

Folgen der Neufassung
Die vor allem in der Sek I notwen-
dige und übliche Praxis, Schüler in 
Vorbereitungsklassen mit zusätz-
lichem Personal zu unterrichten, 
muss jetzt durch die Schulaufsicht 

genehmigt werden und wird 
dadurch zur Ausnahme. Die Auf-
nahme in Regelklassen ist für viele 
Gesamtschulen nur durch Über-
schreitung der Bandbreite bei der 
Klassenbildung möglich, da die 
Gesamtschulen mit 27,6 Schülern 
landesweit den höchsten Klas-
senfrequenzwert haben. Die 
eigentlich notwendige Bildung 
einer weiteren Klasse führt zu 
kleineren Klassen insgesamt. Das 
ist inhaltlich sinnvoll. Nur finanziert 
das die Schule selbst zu Lasten 
aller. Die zwangsläufige Folge 
sind Unterrichtskürzungen. Dane-
ben macht das für den ganzen 
Jahrgang eine Klassenneubil-
dung notwendig: Eine Maß-
nahme, die die Akzeptanz für die 
Flüchtlingsaufnahme nicht unbe-
dingt erhöht. Dazu ergeben sich 
durch die dann kleineren Klassen 
wieder neue Plätze für die Auf-
nahme weiterer Flüchtlingskinder 
oder für abgeschulte Kinder aus 
Realschulen und Gymnasien.
Nach der Logik des gegliederten 
Systems und des Erlasses ist vor 
der Aufnahme in Regelklassen 
eine Sortierung der zugewan-
derten Schüler nach schulischer 
Leistungsfähigkeit notwendig. Die 
Folge für die integrierten Schulen 
wird noch ausgeprägter dazu 
führen, dass sie schon bei der 
Verteilung das untere Leistungs-
spektrum erhalten. Im Erlass ist 
danach konsequent auch der 

Integrationserlass 
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Schulwechsel angesprochen und 
vorgesehen. Dieser wird nach 
aller Erfahrung in Form der 
Abschulung erfolgen. Wegen des 
nach wie vor fehlenden Abschu-
lungsverbotes aus den geglie-
derten in die integrierten Schulen 
werden letztere diese Schüler 
aufnehmen müssen. Auch an 
dieser Stelle wird den integrierten 
Schulen einmal mehr die Ausput-
zerrolle für das gegliederte Schul-
system zugeschrieben.
Nicht zuletzt wird die sofortige 
Aufnahme in Regelklassen den 
pädagogischen und fachlichen 
Erfordernissen für die Flüchtlings-
kinder nicht gerecht. Die Schulen 
haben schon bisher das Ziel der 
schulischen Integration, das per-
spektivisch nur über den Besuch 
von Regelklassen zu erreichen ist, 
unterstützt. Trotzdem sind an vie-
len Schulen aus den konkreten 
Erfordernissen auf der Ebene der 
Einzelschule IVK eingerichtet wor-
den.

Fehlende Ressourcen
Noch ärgerlicher als das, was im 
Erlass steht, ist das, was fehlt. Die 
Ressourcenfrage wird vollkom-
men ausgeklammert. Alle Schu-
len machen die Erfahrung, dass 
für die Betreuung und Beschulung 
nicht nur der Flüchtlingskinder, 
sondern auch der zugewan-
derten Schüler aus Südosteuropa 
ein erheblicher personeller Mehr-

aufwand notwendig ist und eine 
möglichst frühe Integration in 
Regelklassen eine Verkleinerung 
der Klassengrößen erfordert. Dem 
Ziel einer gelingenden Integration 
angemessen wäre eine Doppel-
zählung der Flüchtlingskinder und 
der zugewanderten Schüler aus 
Südosteuropa sowohl bei der Stel-
lenberechnung als auch für die 
Klassengröße. Die nicht erstaun-
liche Erfahrung der Schulen ist 
auch, dass die schulische Integra-
tion in den meisten Fällen nicht 
nach zwei Jahren bewältigt ist. 
Die auf den ersten Blick beeindru-
ckende Zahl der landesweit 
zusätzlichen Stellen relativiert sich 
sehr schnell, wenn das auf die Ein-
zelschule heruntergebrochen 
wird. Und diese Ebene ist die ent-
scheidende für ein Gelingen oder 
Scheitern der Integration.
Ähnlich wie bei der Umsetzung 
der Inklusion werden jetzt bei der 
Integration die Schulen, die sich 
diesen auch gesellschaftspolitisch 
wichtigen Problemen widmen, 
bestraft. Wegen der Unterfinan-
zierung dieser Bereiche finanziert 
die Einzelschule diese Aufgaben 
dadurch, dass sie andere 
Bereiche vernachlässigen muss. 
Dazu kommt ein widersprüch-
liches Verhalten in der Gesell-
schaft. Während die Inklusion 
grundsätzlich bejaht wird und 
ebenso die Integration, weichen 
Eltern bei der konkreten Schul-

wahl verstärkt den Schulen aus, 
die sich dieser Aufgabe stellen.
Schulstruktur ausgeklammert
Bei der Frage der Verteilung der 
Flüchtlingskinder auf die Schul-
formen hat das MSW einmal mehr 
nicht berücksichtigt, dass ein 
Erlass im Rahmen der bestehen-
den Schulstruktur unterschiedliche 
Auswirkungen auf die verschie-
denen Schulformen hat. In der 
Regel führt diese „Vergesslichkeit“ 
zu Nachteilen für die integrierten 
Schulformen. So auch bei diesem 
Erlass. Von dem allgemeinen 
Bekenntnis für die integrierten 
Schulen haben diese nichts, wenn 
die gesetzgeberische Praxis und 
die Erlass- und Verfügungsebene 
das nicht widerspiegeln.

Runder Tisch Integration
Kernproblem des Erlasses ist, dass 
Ziel und Weg verwechselt wer-
den. Alle schulischen Akteure 
unterstreichen das Ziel der Inte-
gration in der Form, dass die 
Flüchtlingskinder in Regelklassen 
unterrichtet werden sollen. Die 
konkreten Erfahrungen der Schu-
len zeigen, dass wegen höchst 
unterschiedlicher Vorausset-
zungen entsprechend unter-
schiedliche Wege notwendig 
sind. Nicht zufällig gibt es an ein 
und derselben Schule die direkte 
Aufnahme in Regelklassen und 
daneben internationale Förder-
klassen. Es gibt Gymnasien, die 

sich von sich aus zur Haltepflicht 
der aufgenommenen Schüler 
verpflichten und dafür entspre-
chende Konzepte entwickeln.
An einem runden Tisch Integra-
tion könnten sowohl die vielfäl-
tigen Lösungsmöglichkeiten, aber 
auch die nicht weniger zahl-
reichen Probleme ausgetauscht 
und gebündelt werden. Ziel wäre, 
festzustellen, welche Rahmenbe-
dingungen das Erreichen des 
Zieles der Integration behindern 
und welche das Erreichen beför-
dern. Hier sind sowohl die Rege-
lungsebene als auch die Ebene 
der Ressourcen angesprochen.
Dieses dialogische Verfahren 
wäre inhaltlich effektiv und 
beugte dem - hoffentlich unbe-
gründeten - Verdacht vor, bei 
dem neuen Erlass handele es sich 
um eine verdeckte Sparvariante 
von schulischer Integration.

Erlass „Unterricht für neu zugewanderte 
Schülerinnen und Schüler“ vom 28.06.2016

► www.schulministerium.nrw.de
Pressemitteilung vom 08.07.2016

Erlass 

Integrationserlass 
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Daten u. Fakten zum neuen Schuljahr
Zum Schuljahr 2016/17 steigt die Zahl der integrierten Schulen in NRW 
weiter. Seit dem Schulkonsens von 2012 hat sich die Anzahl der inte-
grierten Schulen mehr als verdoppelt. Das spricht für unsere Schul-
formen, auch wenn es kritische Aspekte gibt.

Zum Schuljahr 2016/17 gehen 
13 neue Gesamtschulen (GE) 

und 5 neue Sekundarschulen (SK) 
an den Start. Seit dem Schuljahr 
2010/11 hat sich die Zahl der inte-
grierten Schulen damit um 234 
auf 457 mehr als verdoppelt. 
Erfreulich ist, dass es sich bei zwei 
neuen Gesamtschulen um die 
Umwandlung von Sekundarschu-
len handelt. Die GGG NRW hat 
wiederholt die hohe Anzahl von 
Sekundarschulen kritisiert, die vier 
und mehr Züge haben. Diese 
Schulen wären bei Berücksichti-
gung des gern zitierten Elternwil-
lens Gesamtschulen. Auch unter 
den fünf neuen Sekundarschulen 
sind zwei vierzügig.

Privatschulen
Privatschulgründungen nehmen 
insgesamt zu. Grundsätzlich ist die 
Finanzierung der Schulen in pri-
vater Trägerschaft durch das 
Land NRW zu hoch. Von den 13 
neuen GE sind vier privat und von 
den fünf SK ist es eine. Bei der 
Größe und der inneren Organisa-
tion gelten für diese Schulen Son-

Behrend Heeren
Vorsitzender der 
GGG NRW

BEHREND HEEREN

derkonditionen: Es gibt einzügige 
GE. Alle privaten Schulen sind 
nicht in die kommunale oder regi-
onale Schulentwicklungsplanung 
eingebunden. Die von den pri-
vaten Schulen nicht aufgenom-
menen Kinder, die Abgeschulten, 
die Förderschüler und die Flücht-
lingskinder müssen von den staat-
lichen Schulen aufgenommen 
werden. Besonders an sozial bela-
steten Standorten mit hohen 
Migrationsanteilen verstärken die 
Privatschulen die soziale Segre-
gation.

Klassenfrequenz(en)
Mit 27,6 Schülern pro Klasse hat 
die GE die höchste Klassenfre-
quenz von allen Schulformen ein-
schließlich der Inklusion.. Das ist 
exakt der gleiche hohe Wert, den 
die GE schon vor gut zwanzig 
Jahren hatten.

Integrierte Schulen stellen 
sich der Inklusion, die Gym-
nasien kaum
Die Schulministerin hat in ihrer 
Schuljahresauftaktpressekonfe-

renz die Statistik über die Schüler 
mit sonderpädagogischem För-
derbedarf so gestaltet, dass 
anscheinend das Ziel der Inklusion 
zunehmend erreicht wird. Dass 
neben der HS sich nur die inte-
grierten Schulen angemessen der 
Inklusion stellen, wird an den ver-
öffentlichten Zahlen des MSW 
nicht deutlich. Leider hat die Mini-
sterin nicht mitgeteilt, wie sich die 
Förderlehrerstellen auf die Förder-
schulen und die allgemeinen 
Schulen verteilen. Nach dem Eck-
datenerlass für die Stellenvertei-
lung erhalten die Förderschulen 
ihre Stellen entsprechend der Zahl 
ihrer Schüler. Vom budgetierten 
Rest bekommen die Grundschu-
len 50%. Und vom Rest dieses 
Restes werden den weiterführen-
den Schulen die Stellen zugewie-
sen, hier unabhängig von der 
Anzahl der Förderschüler. Auf 
dem Hintergrund dieses Systems 
ist nicht verwunderlich, dass viele 
integrierte Schulen darüber kla-
gen, mehr Förderschüler zugewie-
sen zu bekommen, aber nicht die 
dafür erforderlichen Stellen. 

Integration der Flüchtlings-
kinder
Die Ministerin hat in ihrer Presse-
konferenz auch die Zahlen der im 
letzten Jahr nach dem Oktober 
„unterjährig zugewanderten“ 
Schüler veröffentlich. Alle Schul-
formen haben Flüchtlingskinder 

aufgenommen, aber leider mit 
den üblichen schulformabhän-
gigen Unterschieden.

Abschulungen werden ver-
schwiegen, Wiederholerstati-
stik geschönt
Wie im letzten Jahr werden die 
Schulformwechsler, bei denen es 
sich bei den RS und GY fast aus-
schließlich um Abschulungen 
handelt, in der Pressekonferenz 
nicht genannt. Aus beiden Schul-
formen wurden im abgelaufenen 
Schuljahr über 11 000 Schüler 
abgeschult. Diesen schulischen 
Absteigern stehen deutlich unter 
1000 Aufsteiger gegenüber. Die 
integrierten Schulen haben im 
Interesse der von Abschulung 
betroffenen Schüler 3000 von die-
sen aufgenommen.
Völlig unverständlich ist, dass die 
Ministerin wieder die Wiederholer 
nach dem Durchführungsprinzip 
und nicht nach dem Verursa-
cherprinzip angibt. Nach dem 
Verursacherprinzip liegen GY mit 
1,6 % höher, die GE mit 0,9% nied-
riger als nach dem Durchfüh-
rungsprinzip. Zählt man Wieder-
holer- und Abschulungsquote 
zusammen ergibt das für das GY 
3,5 % allein für das letzte Schul-
jahr, für die RS macht das sogar 
5,5% aus.

Quellen:
Schuljahresauftakt-
pressekonferenz 
www.msw.de 

Das Schulwesen in 
Nordrhein-Westfalen 
aus quantitativer 
Sicht 2015/16

Statistische Übersicht 
Nr. 391 - 1. Auflage  S. 
266/267 
www.msw.de 
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Der Nachholbedarf in NRW ist 
eklatant:
NRW gibt für Personal mit 5500 € 
von allen Bundesländern am 
wenigsten aus. Um den Wert der 
Flächenländer West von 6100 € zu 
erreichen, müsste der Personalan-
satz in NRW um 11% oder rund 
17.800 Stellen gesteigert werden.
Die rote Laterne hatte NRW auch 
schon 2005. Bis 2009 stieg der 
Betrag um 300 € pro Schüler/in, 
von 2009 bis 2012 sogar um 600 €. 
Dies ist ein erheblicher Anstieg, 
der aber an der Situation nichts 

  
Jahr   2005 2009 2010 2011 2012
Nordrhein-Westfalen 4600 4900 5200 5300 5500
Hessen   4700 6000 6500 6600 6500
(D) Flächenländer West 4800 5500 5800 6000 6100Bu

nd
es

la
nd

 

Quelle:  
Statistisches Bundes-
amt Bildungsfinanzbe-
richt 2015, S. 143 (1)

Tabelle1: Personalausgaben für öffentliche allgemeinbildende  
und berufliche Schulen je Schüler/in in Euro für bestimmte Jahre, 
Beispiele Flächenländer West

geändert hat. Auch die anderen 
Bundesländer haben in dieser Zeit 
ihre Ausgaben deutlich gestei-
gert.

Klassenbildung und  
Sicherung des Grundbedarfs
Die Obergrenzen für die Klassen 
sind unterschiedlich je nach Bun-
desland. Jede Schule erhält zur 
Sicherung des Grundbedarfs auf 
Grund der Schüler-Lehrer-Rela-
tion oder der gebildeten Klassen 
eine Zuweisung von Lehrerstel-
len. 

Tabelle 2: Klassenfrequenzrichtwerte und – höchstwerte in der Sekun-
darstufe I (Jahrgang 7) für verschiedene Bundesländer

Schulformen:
GE = Gesamtschule
GM = Gemeinschafts- 
schule
OS = Oberschule
SK = Sekundarschule
GY = Gymnasium

Werner Kerski
Stellvertretender 
Vorsitzender der 
GGG NRW

Ungleiches ungleich behandeln!

Wer Ungleiches gleich behandelt, 
schreibt Ungleichheit fort –  
so auch in NRW
Chancengleichheit im Bildungssystem ist ein Schlüssel zur Förde-
rung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Wenn das Ziel der vor-
sorgenden Sozialpolitik von Ministerpräsidentin Kraft, zu der zentral 
die Bildungspolitik gehört, tatsächlich Gewicht und Wirkung haben 
soll, wären im Schulbereich Änderungen vor allem in der Ressour-
censteuerung dringend geboten. Dazu ist ein Paradigmenwechsel 
in der Schulpolitik notwendig: Ungleiches muss ungleich behandelt 
werden. 

WERNER KERSKI

Die Gleichbehandlung aller 
Schulen und Schulformen, 

unabhängig von ihrer konkreten 
Situation und ihrem unterschied-
lichen Bildungsauftrag, schafft 
nur eine scheinbare Gerechtig-
keit. Konkret benachteiligt sie die 
ohnehin Benachteiligten. Vorsor-
gende Sozialpolitik erfordert viel-
mehr eine gezielte und unter-
schiedliche Unterstützung und 
Ausstattung der Schulen, um die 
Chancen aller Schülerinnen und 
Schüler zu verbessern.
Im Folgenden wird die Bildungsfi-
nanzierung in NRW mit der der 
anderen Bundesländern ver-
glichen. Bei der personellen 
Grundausstattung der Schulen 
liegt NRW am Ende der Skala aller 
Bundesländer. Schulen mit einer 

sozial schwachen Schülerschaft 
werden in anderen Bundeslän-
dern gezielter unterstützt. Das 
Mantra der „Ermöglichungspoli-
tik“ und die damit verbundene 
kaum ausgeprägte Steuerung 
schafft in NRW zusätzliche Pro-
bleme, die in anderen Ländern 
nicht auftreten.

NRW im Vergleich der 
Bundesländer

Personalausgaben für Schu-
len: Rote Laterne für NRW
Im Bildungsfinanzbericht 2015 des 
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS) werden die Personal-
ausgaben der Bundesländer in 
der Zeit von 2005 bis 2012 ver-
glichen. 

Quelle: KMK: Vorgaben für die Klassenbildung - Schuljahr 2015/2016 (2)
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KESS-Verfahren in Hamburg
Seit 1996 wird unter dem Titel LAU 
(Lernausgangslage- und Lernent-
wicklungsuntersuchung) ein Ver-
fahren entwickelt, um eine Längs-
schnittuntersuchung der Hambur-
ger Schülerschaft zu erreichen. 
Dieses Instrument wurde zu KESS 
(Kompetenzen und Einstellungen 
von Schülerinnen und Schülern) 
weiterentwickelt (4). Aus diesen 
Daten lässt sich auch ein Sozialin-
dex generieren, der seit 1996 für 
die Grundschulen und seit 2000 
für die weiterführenden Schulen 
zur schulgerechten Verteilung von 
Ressourcen angewendet wird. 
Jeder Schule wird nach der 
Zusammensetzung der Schüler-
schaft ein KESS-Faktor zugewie-
sen, von KESS 1 (stark belastet) bis 
KESS 6 (bevorzugte soziale Schü-
lerschaft). Der Kess-Faktor führt zu 
einer unterschiedlichen Grund-
ausstattung der Schulen. Für KESS 
1-Grundschulen beträgt der Klas-
senfrequenzrichtwert 17, für KESS 
6-Schulen dagegen 21. Insgesamt 
erhält eine Grundschule mit dem 
schwächsten Sozialindex einen 
erheblichen Zuschlag gegenüber 
einer gut gestellten Schule. Diese 
zusätzlichen Stellen sind nicht 
zweckgebunden und können 
entsprechend den Schulkonzep-
ten verwendet werden. Von den 
Schulen wird aber erwartet, dass 
gezielt Nachteile ausgeglichen 
werden. Informationen über die 

Wirksamkeit der innerschulischen 
Maßnahmen liefern die Daten 
von KESS.

Sozialindex in Bremen
Anders als in Hamburg wird das 
Verfahren zur Einstufung der sozi-
alen Lage einer Schule ortsteilbe-
zogen, aber nicht schulscharf 
durchgeführt. Bremen verteilt 
einen wesentlichen Anteil der 
Lehrerstellen über einen Sozialin-
dex. Nach der Aussage der Sena-
torin für Bildung und Wissenschaft 
kann eine Grundschule an einem 
sozial benachteiligten Standort 
bis zu 36% zusätzliche Personalres-
sourcen pro Kind im Vergleich zu 
einer Grundschule in begünstigter 
Lage bekommen.

Verfahren in NRW
Zu NRW stellt der bereits zitierte 
Forschungsbericht des Sachver-
ständigenrats der Stiftungen fest:
„Anders als in Bremen und Ham-
burg verteilen die nordrhein-west-
fälischen und hessischen Kultus-
ministerien nur einen sehr kleinen 
Teil ihrer zusätzlichen Lehrerstellen 
mithilfe eines Sozialindex…“ 
Quelle:  SVR-Bericht 2016, S. 18 (3)

Der Bericht bezieht sich dabei auf 
die erstmalig 2006 im Haushalt 
verankerten Sozialindexstellen für 
Grund- und Hauptschulen. Im 
Schuljahr 2014/2015 wurden 1000 
Stellen für Grundschulen (das sind 

Bewertung:
Im Vergleich der Bundeslän-
der ist der Klassenfrequenz-
höchstwert in NRW hoch. Nur 
wenige Länder haben einen 
höheren Wert, andere Län-
der liegen teilweise deutlich 
unter dem NRW-Wert.
Viele Länder unterscheiden 
beim Höchstwert zwischen 
integrierten Schulformen und 
dem Gymnasium, um den 
unterschiedlichen Aufgaben 
Rechnung zu tragen. Der 
Höchstwert an Gymnasien 
ist dort höher als an inte-
grierten Schulen. In Bremen 
beträgt er für die Oberschule 
25 und für das Gymnasium 
30. Die NRW-Argumentation 
der Gleichbehandlung der 
Schulformen ist bundesweit 
nicht verbreitet.

Bremen ist weiter vorbildlich, 
indem es den Höchstwert in 
inklusiven Klassen der Oberschu-
len auf  22 senkt. Die Finanzie-
rung dieser kleineren Klassen 
wird durch zusätzliche Lehrerstel-
len gesichert. 

Sozialindex im Länderver-
gleich
Der Sachverständigenrat der 
deutschen Stiftungen hat 2016 
einen Bericht (=SVR-Bericht) „Un-
gleiches ungleich behandeln - 
Wege zu einer bedarfsorientierten 
Schulfinanzierung“ veröffentlicht (3). 





In dem Bericht werden die Bun-
desländer in drei Kategorien ein-
geteilt. Für diese Klassifizierung 
waren zwei Merkmale entschei-
dend:

Datennutzung: Erhalten die 
Schulen systematisch mehr 
Lehrkräfte aufgrund einer 
objektiven soziodemogra-
fischen Einschätzung?
Verteilungswirkung: Ist ein re-
levanter Stellenanteil der Leh-
rerstellen im Landeshaushalt 
zur Verteilung vorgesehen?

In der ersten Kategorie der Län-
der mit größtenteils datenbasier-
ter Lehrerzuweisung werden Ber-
lin, Bremen, Hamburg, das Saar-
land und Sachsen aufgezählt.
In der zweiten Kategorie „Länder 
mit teilweise datenbasierter Leh-
rerzuweisung“ werden Bayern, 
Hessen, Niedersachsen und Sach-
sen-Anhalt genannt. Erst in der 
dritten Kategorie  „Länder mit 
geringer Datennutzung bei der 
Lehrerzuweisung“ ist neben 
Baden-Württemberg, Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Hol-
stein und Thüringen auch unser 
Bundesland Nordrhein -Westfalen 
zu finden. 
Eine schulscharfe Feststellung der 
sozialen Belastung gibt es nur in 
Hamburg. Bremen und Hamburg 
stellen den Schulen eine rele-
vante Zahl von Stellen für diesen 
Zweck zur Verfügung.
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Sozialindex in NRW -  
seit 2006 eine Geschichte 
der Ankündigungen
Erstmalig 2006 wurden in NRW 600 
Stellen für einen „Sozialindex“ für 
Grundschulen in den Haushalt 
eingestellt. Die damalige Ministe-
rin Sommer erläuterte dies bei der 
Vorstellung des Haushalts für den 
Schulbereich:
„In dieser Gesamtstellenzahl sind 
600 Stellen zur individuellen För-
derung und für Vertretungsaufga-
ben. Die Stellen sollen insbeson-
dere an solche Schulen gehen, 
die auf Grund ihrer schwierigen 
sozialräumlichen Infrastruktur 
sowie mit einem hohen Anteil an 
Kindern mit Migrationshintergrund 
zusätzlich Personal benötigen. … 
Abweichend von der üblichen 
Stellenverteilung werden diese 
zusätzlichen Stellen nach einem 
„Sozialindex“ verteilt. Der „Sozial-
index“ berücksichtigt vier sozio-
demografische Merkmale: Ar-
beitslosenquote, Sozialhilfequote, 
Migrantenquote (Ausländer und 
Aussiedler), Quote der Woh-
nungen in Einfamilienhäusern. Mit 
der Verteilung nach diesem Sozi-
alindex wird eine zielgenaue Ver-
wendung der Stellen erreicht.“ (5) 
Ähnlich waren für die Haupt-
schule 500 Stellen vorgesehen.
Über die Einführung eines Sozialin-
dexes für alle Schulen gab es in 
den vergangenen Jahren nur fol-
genlose Absichtserklärungen:

„In einem Stufenplan werden für 
Realschule, Gymnasium und Ge-
samtschule die Klassenfrequenz-
richtwerte schrittweise von 28 auf 
26 gesenkt, für die Grundschule 
schrittweise auf  22,5.“ - ohne Not 
im Gießkannenprinzip umgesetzt, 
indem der Klassenfrequenz-
höchstwert für alle Schulformen 
reduziert wurde.
 Quelle: Schulpolitischer Konsens 
vom 19.07.2011, S. 4 (7)

Anforderungen an einen 
Sozialindex

Die folgenden Fragen müssen bei 
der Einrichtung eines schul-
scharfen Sozialindexes geklärt 
werden:

Gibt es ein objektivierbares 
und nachvollziehbares Ver-
fahren, das möglichst schul-
scharf der einzelnen Schule 
einen Sozialindex zuweist?
Werden für den Sozialindex 
so viele Stellen im Landes-
haushalt bereitgestellt, dass 
die Verteilung an der einzel-
nen Schule zu einer deut-
lichen Unterstützung führt?
Hat die einzelne Schule 
einen Rechtsanspruch auf 
die Zuweisung der Stellen? 
Anders ausgedrückt:  
Werden die zusätzlichen 
Stellen verlässlich als Grund-
bedarf/Grundstellen geführt 







3,3% aller Stellen für Grundschu-
len) und 450 Stellen für die Haupt-
schulen bereitgestellt. Die Stellen-
zahl ist im Prinzip seit 2006 kon-
stant und sehr überschaubar, 
eine Ausweitung des Indexes auf 
andere Schulformen nach 10 
Jahren ist mehr als überfällig.
Auch das Verteilungsverfahren 
könnte leicht verbessert werden. 
Den Kreisen wird ein Kreis-Sozialin-
dex zugeordnet (Indikatoren: 
Arbeitslosenquote, Sozialhilfe-
quote, Ausländeranteil und Anteil 
an Wohnungen in Einfamilienhäu-
sern). Von den wenigen Stellen 
werden 30% im Gießkannenprin-
zip auf alle Kreise verteilt und 70% 
nach dem Kreis-Sozialindex. Die 
Verteilung auf die einzelne Schule 
erfolgt händisch, also ohne 
Datengrundlage, nach Wissen 
und Gefühl der Schulaufsicht. Für 
die Schule besteht keine Sicher-
heit auf die Zuweisung von Stel-
len.
Angesichts der wenigen Stellen 
und der Angreifbarkeit des Ver-
fahrens überrascht es nicht, dass 
es kein Monitoring gibt und nie-
mand überprüft, ob mit den Stel-
len tatsächlich Standortnachteile 
ausgeglichen werden.
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Im Koalitionsvertrag 2012 bis 2017 
der rot-grünen Landesregierung 
wird die Einführung eines Sozialin-
dexes angekündigt: 
„Alle Talente fördern
Unser Schulsystem muss dem Ziel 
der Chancengleichheit für alle 
Kinder besser gerecht werden. 
Wir müssen alle Talente fördern 
und alle Potenziale entfalten. Die 
Teilhabe an Bildung stellt die Wei-
chen für die Lebensplanung, sie 
ist der Schlüssel für Bildungskarrie-
ren und eine gelingende Berufs-
laufbahn. Deshalb müssen insbe-
sondere Benachteiligungen früh 
erkannt und kompensiert werden, 
um die soziale „Vererbung“ von 
Bildungsarmut zu verhindern. 
Hierzu bedarf es einer sozialräum-
lichen Ressourcensteuerung, für 
die wir den Sozialindex weiterent-
wickeln.“ 
Quelle: Koalitionsvertrag 2012-
2017, S. 11 (6)

Und auch im schulpolitischen 
Konsens vom 19.07.2011 wird ein 
Sozialindex gefordert und ange-
kündigt.
„Ergänzend zur Grundstellenzu-
weisung sollen kriteriengeleitete 
Ansätze wie der Sozialindex, die 
Integrationsstellen und zukünftig 
ein Inklusionsindex ausgebaut 
und aktualisiert werden.“
Passiert ist in NRW nichts. Dage-
gen wurde ein anderer Punkt aus 
dem schulpolitischen Konsens - 
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lich, die soziale Belastung von 
Schulstandorten für kleinste Ge-
biete festzustellen und Mittel ent-
sprechend zuzuweisen. Da der 
Schulstandort nicht immer dem 
Wohnumfeld der Schüler ent-
spricht, empfiehlt es sich, Schräp-
lers Ansatz mit Verfahren zu kom-
binieren, die die Adressen der 
Schüler einbeziehen wie z. B. der 
Sozialindex für Grundschulen in 
Mülheim an der Ruhr (Groos 2014, 
S. 46–47 (8)). Dies ist insbesondere 
bei weiterführenden Schulen not-
wendig, deren Schüler i.d.R. nicht 
aus einem festen Schuleinzugsge-
biet stammen.“ 
Quelle: SVR-Bericht 2016, S. 23/24 (3)

Stellenzuweisung
Hamburg und Bremen verteilen 
einen wesentlichen Anteil der 
Lehrerstellen über einen Sozialin-
dex (siehe S. 11).

Wie könnte NRW Vergleichbares 
leisten?
Die Untersuchung von DESTATIS 
weist eine erhebliche Unterversor-
gung im schulischen Personalbe-
reich aus. Wollte NRW lediglich 
den Mittelwert der westdeutschen 
Flächenbundesländer erreichen, 
hätte das einen Stellenzuwachs 
von rund 17.800 Stellen zur Folge. 
Auch wenn diese Forderung 
angesichts der Haushaltslage des 
Landes sehr ambitioniert ist, ist der 
Nachholbedarf für NRW nicht zu 

leugnen und muss sukzessive 
behoben werden.
Angesichts der angespannten 
Haushaltslage ist ein gezieltes 
Vorgehen notwendig. Es müssen 
Prioritäten gesetzt werden. Die 
GGG NRW kritisiert das Gießkan-
nenprinzip bei der Verringerung 
der Klassenfrequenz. Bremen 
zeigt, wie bereits dargestellt, dass 
es auch anders geht: Die Bremer 
Gymnasium haben eine Höchst-
frequenz von 30, die Oberschulen 
(Gesamtschulen) von 25. Die For-
derung für NRW muss lauten: Statt 
der gleichmäßigen Reduzierung 
der Klassenfrequenz für alle Schu-
len sollte eine Verteilung der Stel-
len und damit eine konzentrierte 
Reduzierung der Klassenfrequenz 
nach dem Sozialindex durchge-
führt werden.
Die Entwicklung eines Sozialin-
dexes hätte eine Umverteilung 
von Lehrerstellen zu Gunsten von 
sozial belasteten und zu Unguns-
ten von sozial besser gestellten 
Schulen zur Folge. Diesen Konflikt 
scheut das MSW und sitzt ihn bis-
her durch Nichtstun aus. Wie die 
Landespolitik diese Untätigkeit 
mit dem Ziel der vorsorgenden 
Sozialpolitik in Übereinstimmung 
bringen will, ist nicht nachvollzieh-
bar.

oder gibt es ein gedeckeltes 
Budget für alle Schulen 
einer Gemeinde oder des 
Bundeslandes, aus dem die 
Zuweisungen vorgenommen 
werden?
Hat die Schule den not-
wendigen Freiraum bei der 
Verwendung zumindest eines 
Teils der Stellen?
Wird durch ein Monitoring-
Verfahren die Wirksamkeit 
des Konzepts der Schule 
kritisch untersucht?

Verfahren
Als einziges Bundesland hat Ham-
burg einen schulscharfen Sozial-
index eingeführt. Das Verfahren 
ist aber ausgesprochen komplex 
und kaum auf ein Flächenland 
wie NRW übertragbar. Als Alter-
native hat Professor Schräpler 
erstmalig 2009 einen anderen 
Ansatz vorgeschlagen. Dies 
wurde von ihm selbst und von 
weiteren Mitarbeitern am „Zen-
trum für interdisziplinäre Regional-
forschung - ZEFIR“ weiterentwi-
ckelt. Untersuchungen haben 
nachgewiesen, dass die SGBII-
Quote der ausschlaggebende 
Indikator für die soziale Belastung 
der Schülerschaft einer Schule ist. 
(siehe auch den Beitrag in die-
sem Heft von Thomas Groos, Sozi-
alindex für bedarfsgerechte Res-
sourcenverteilung).





Vereinfacht geht das Verfahren 
mit Hilfe des SGBII-Dichteindexes 
folgendermaßen vor:

Die Anschriften der SGBII-
Empfänger sind dem Arbeits-
amt bekannt, die Kommune 
kann diese Daten anfordern. 
Entsprechend der Verteilung 
der SGBII-Empfänger wird die 
kleinräumige  SGBII-Dichte in 
der Kommune berechnet.
In den Schulen werden 
schon jetzt die Adressen der 
Schülerinnen und Schüler 
verdatet.
In der Verwaltung der Kom-
mune werden die Adress-
daten mit der SGBII-Dichte 
gewichtet und dadurch ins-
gesamt ein schulbezogener 
Sozialindex berechnet.

Dass dieses Verfahren tatsächlich 
den Sozialindex einer Schule 
bestimmt, wurde inzwischen 
mehrfach nachgewiesen. Das 
wird auch vom SVR-Bericht unter-
stützt:
„Als praktikable Alternative bietet 
sich ein Verfahren an, das Schräp-
ler (2009) für die Stadt Dortmund 
und den ländlichen Kreis Coes-
feld getestet hat: Schulstandorte 
können mithilfe von Sozialhilfe-
daten der Bundesagentur für 
Arbeit indiziert werden, die 
deutschlandweit verfügbar sind. 
Anhand der darin enthaltenen 
individuellen Adressen ist es mög-
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rechterhaltung von Doppelstruk-
turen würde die regionalen 
Ungleichgewichte nicht nur ver-
stärken, sondern wäre zugleich 
extrem kostenträchtig und würde 
zu weiterem Anstieg der Förder-
quote führen. Es wäre unter 
Berücksichtigung der Förder-
schule Lernen als „Armenschule“ 
auch eher zynisch, hier vom 
Elternwahlrecht zu sprechen.“ 
Quelle: Klaus Klemm / Ulf Preuss-
Lausitz, 2011: Auf dem Weg zur 
schulischen Inklusion in Nordrhein-
Westfalen, S. 78 ff. (10)

Das MSW hat entschieden, der 
Empfehlung des Gutachtens zu 
folgen – mit einer entscheidenden 
Ausnahme: Auch mittelfristig ist 
die Auflösung der Förderschulen 
LES nicht geplant.
Der Verzicht auf ein Feststellungs-
verfahren führt in der NRW-Umset-
zung, mit dem Elternwillen als 
Steuerungsinstrument, zu Wider-
sprüchen und Problemen:

Die Verteilung der LES-Kinder 
auf alle Schulformen und 
Schulen ist nicht gleichmä-
ßig. Die Wahrscheinlichkeit 
ein LES-Kind an einer Ge-
samtschule anzutreffen, ist 
11- mal größer als an einem 
Gymnasium, an einer Sekun-
darschule sogar 21-mal 
größer.
Das gemeinsame Stellenbud-
get wird auf die Förderschulen 
und die inklusiv arbeitenden 
Schulen verteilt. Infolge die-
ser Konkurrenzlage ist es nicht 
überraschend, dass die Zahl 
der Kinder mit festgestelltem 
sonderpädagogischen För-
derbedarf von 4,6% im Jahr 
2009 auf 5,3% im Jahr 2014 
angewachsen ist. 

Quelle: MSW NRW Statistische 
Übersicht Nr. 387 – Statistiktele-
gramm 2014/15 (11)
Die Prognose des Gutachtens wird 
Realität: Die Finanzierung der 
besonderen Förderung wird mit 
jedem Jahr teurer.





Tabelle 3: Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf  in den Jahren 2009, 2014

Monitoring und politische 
Verantwortung
Ein Monitoringverfahren, das die 
Wirksamkeit der zur Verfügung 
gestellten Stellen bewertet, ist 
unabdingbar:

Schulinterne Evaluation
Die Schulen haben ein eige-
nes Interesse daran, dass sie 
sich zu einer pädagogisch 
guten Schule entwickeln. 
Eine Bewertung der Wirksam-
keit von Maßnahmen und 
Umsetzung pädagogischer 
Ideen ist in Deutschland 
unterentwickelt. Eine solche 
schulinterne Selbstverge-
wisserung ist aber ein we-
sentlicher Schlüssel zu einer 
positiven Schulentwicklung.

Externe Beobachtung
Die erste Aufgabe der 
Schulaufsicht sollte es sein, 
den schulinternen Evaluati-
onsprozess anzuregen und 
zu beobachten. Daraus 
ergeben sich Möglichkeiten 
einer externen Beobachtung 
und Unterstützung.

Die Denkschrift der Kommission 
„Zukunft der Bildung – Schule der 
Zukunft“ aus dem Jahr 1995 
beschreibt die politische Notwen-
digkeit einer Evaluation zutref-
fend:
„Ohne den Nachweis effizienter 
und effektiver Ressourcenver-





wendung muss die Stellung des 
Bildungssektors in den argumen-
tativen Auseinandersetzungen im 
Vorfeld zukünftiger Verteilungs-
entscheidungen als eher schwach 
eingeschätzt werden, trotz der 
allseitigen generellen Anerken-
nung von Bildung als notwendiger 
Investition in die Zukunft des 
Landes.“ 
Quelle: Bildungskommission NRW 
1995, Zukunft der Bildung – Schule 
der Zukunft, S. 206 (9)

Inklusionsindex

Wie schon für den Sozialindex 
muss für den Inklusionsindex 
geklärt werden, wie viele Stellen 
zur Verfügung gestellt werden, 
wie diese Stellen verteilt werden 
sollen und wie die Wirkung dieser 
zusätzliche Stellenzuweisung be-
wertet wird.

Stellenpool und Diagnostik
In ihrem Gutachten schlagen 
Klemm und Preuss-Lausitz für die 
Förderschwerpunkte LES vor, ganz 
auf ein sonderpädagogisches 
Feststellungverfahren zu verzich-
ten. Einschränkend wird in dem 
Gutachten in einer Fußnote fest-
gestellt: „Eine Statusdiagnostik 
wäre nur nötig, wenn weiterhin 
Förderschulen Lernen mit zieldiffe-
rentem Rahmenplan aufrechter-
halten und Schüler/innen dorthin 
überwiesen würden. Diese Auf-

Häufigkeiten     Schüler in NRW           Schüler mit SPFB             Schüler mit LES (PS/S1)
Jahr                         insges.                   insges.     % Anteil          insges.       % Anteil 
2009                        2799259                129989     4,64                 80573         4,2
2014                        2547676                134676     5,29                 82659         4,7      
Veränderung         - 9,0                       + 3,6                                 + 2,6
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Im Haushalt sind die Stellen im 
Kapitel 05 390 „Inklusion, sonder-
pädagogische Förderung an 
öffentlichen allgemeinen Schu-
len, an öffentlichen Förderschu-
len und an Schulen für Kranke“ 
zusammengefasst und auf dem 
Stand von 2009 mit 4,6% eingefro-
ren.
Das gemeinsame Budget be-
nachteiligt inklusiv arbeitende 
Schulen. Systematisch führt das 
Anwachsen der Förderquote zu 
einer Unterfinanzierung. Diesen 
unzureichenden Stellenpool tei-
len sich Förderschulen und inklu-
siv arbeitende Schulen. Dabei 
sind die Förderschulen strukturell 
im Vorteil: Der Stellenanteil der 
Förderschulen berechnet sich 
durch die Schüler-Lehrer-Relation 
und ist damit haushaltstechnisch 
festgelegt. Natürlich wird es auch 
Förderschulen geben, die nicht 
zu 100% besetzt sind. Aber sie 
können zumindest einen Anspruch 
auf Vollbesetzung einfordern und 
werden damit vorrangig ver-
sorgt.
Die inklusiv arbeitenden Schulen 
werden durch ein Budget finan-
ziert, die Verteilung auf die ein-
zelne Schule ist nicht transparent. 
Diese Schulen können nicht wie 
die Förderschulen die Zuweisung 
von Stellen geltend machen. Das 
Problem der Unterfinanzierung 
wird von vielen Schulen geäu-
ßert.

Selbst Bremen mit einer weitest-
gehend durchgesetzten Inklusion 
trennt die Stellenzuweisungen für 
den Sozialindex und die Inklusion. 
An allen Grundschulen werden 
im 3. Schuljahr sonderpädago-
gische Feststellungsverfahren 
durchgeführt. Diese sind die 
Grundlage der Ressourcenzuwei-
sung auch in der Sekundarstufe 1. 
Spätere Feststellungsverfahren 
haben keine Auswirkung auf die 
Stellenzuweisung.

Fazit
Von der Bremer Situation ist NRW 
weit entfernt. Es gibt noch nicht 
einmal einen Plan, z.B. die Förder-
schulen für Lernbehinderungen 
auslaufen zu lassen. Man über-
lässt die Entwicklung dem Eltern-
willen und damit den Kräften des 
Marktes. Inklusion ist nach der UN-
Konvention ein Menschenrecht. 
Die Kinder haben danach ein 
Recht auf inklusive Beschulung. 
Ein Menschenrecht kann durch 
das Elternrecht nicht außer Kraft 
gesetzt werden. Bei einem sol-
chen unstrukturierten Vorgehen 
zur Inklusion ergeben sich in NRW 
eine Reihe unauflöslicher Wider-
sprüche. Die Budgetierung der 
Ressourcen mit der ideologischen 
Vorgabe der „Nichtetikettierung“ 
und das Verwaltungshandeln zur 
Inklusion sind nicht in Übereinstim-
mung zu bringen.
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     www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Service/Schulstatistik/Amtliche-Schul 
     daten/StatTelegramm2014.pdf)
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ethnisch selektive Wahlverhalten 
der Eltern verstärkt (Groos 2016a). 
Im Ergebnis unterscheiden sich 
nicht nur Stadtteile ganz erheb-
lich hinsichtlich der Anteile an Kin-
dern in Armut und mit Migrations-
hintergrund, sondern auch Kitas 
und Schulen. 
So liegt die SGB-II-Quote in den 
Grundschulen der Stadt Mülheim 
an der Ruhr zwischen vier und 72 
Prozent, der Ausländeranteil laut 
Schulstatistik zwischen einem und 
46 Prozent und der Anteil an Kin-
dern mit Migrationshintergrund 
nach Berechnungen aus der Ein-
wohnermeldedatei je nach Schu-
le zwischen 14 und 88 Prozent. Im 
Kitabereich ist die soziale Segre-
gation in Mülheim ebenfalls stark 
ausgeprägt. Der SGB-II-Anteil liegt 
zwischen null und 72 Prozent, der 
Anteil an Kindern mit einem Migra-
tionshintergrund je nach Kita zwi-
schen neun und 97 Prozent 
(WB 2: 33).

Sozialindex zur Abbildung 
sozial ungleicher Strukturen
Mit Hilfe eines Sozialindex ist es 
möglich, die soziale Situation der 
Kinder und Jugendlichen in Bil-
dungseinrichtungen abzubilden, 
um die unterschiedlichen sozialen 
Ausgangslagen transparent zu 
machen. Dabei wird in der Regel 
bestimmt, wie hoch der Anteil 
bestimmter Gruppen, z.B. Kinder 
im SGB-II-Bezug, in den Bildungs-

einrichtungen ist. Im Vergleich mit 
allen anderen Bildungseinrichtun-
gen einer Stadt kann dann ermit-
telt werden, wo die Bedarfe nach 
Unterstützung und Förderung der 
Kinder besonders hoch sind. 

Verwendungsmöglichkeiten 
eines Sozialindex
Ein Sozialindex kann für unter-
schiedlichste Zwecke verwendet 
werden. So werden in NRW so 
genannte Standorttypen, die 
nichts anderes als typisierte Sozi-
alindices sind, für faire Vergleiche 
von Schulleistungstests (VERA 3 
und VERA 8) genutzt. Einige Kom-
munen nutzen die systematischen 
Analysen sozialer Ungleichheit in 
den Schulen auch im Rahmen 
ihrer Schulentwicklungsplanung. 
Das größte Potential aber kann in 
einer transparenten und bedarfs-
gerechten Mittelsteuerung gese-
hen werden.
Zu verteilen gibt es eine ganze 
Menge: das Land verteilt vor 
allem die Lehrerstellen an die ein-
zelnen Schulen und Schulformen. 
Die Kommunen als Schulträger 
sind unter anderem bei der Aus-
gestaltung der Schulen mit Lern-
mitteln, Verwaltungsstellen, Schul-
sozialarbeit und Schulpsycholo-
gen, Freizeitangeboten, z. B. über 
OGS (Sport, Musik, Kultur) sowie 
der allgemeinen Infrastruktur (z. B. 
Turnhallen, Sportflächen, Kanti-
nen) involviert. Bei all diesen 

Sozialindex für bedarfsgerechte  
Ressourcenverteilung
Soziale Lage und Bildungsergebnisse

DIPL. GEOGR. THOMAS GROOS

Arme und sozial benachtei-
ligte Kinder weisen in der 

Regel schlechtere Bildungsergeb-
nisse auf als Kinder von sozial pri-
vilegierten Eltern. Dieser hinläng-
lich bekannte Befund ist in 
Deutschland besonders stark aus-
geprägt (PISA 2000: 164f) und 
wird seit dem PISA-Schock des 
Jahres 2000 diskutiert. Vor allem 
das deutsche sozial selektiv geglie-
derte Schulsystem, das zuverläs-
sig soziale Schichten trennt, rückt 
in den Fokus der Betrachtung. 
Das gegliederte Schulsystem ist 
darauf ausgerichtet, Schülergrup-
pen nach Leistungen zu trennen, 
damit der Unterricht in möglichst 
einheitlichen Leistungsgruppen 
gestaltet werden kann. Somit soll 
den spezifischen Bedürfnislagen 
der Schülerinnen und Schüler 
besonders Rechnung getragen 
werden können.
Gleichwohl zeigen alle PISA-
Ergebnisse eindrücklich, dass 
eben diese Trennung weder das 
Gesamtniveau der Leistungen 

hebt, noch für die einzelnen, 
getrennt nach Schulform unter-
richteten Gruppen leistungsför-
dernd wirkt. „Da Schulleistungen 
aber auch – und in Deutschland 
besonders eng – mit der Sozial-
schichtzugehörigkeit [zusammen-
hängen] , ist mit der frühen Vertei-
lung auf institutionell getrennte 
Bildungsgänge immer auch als 
unerwünschter Nebeneffekt die 
soziale Trennung von Schüle-
rinnen und Schülern verbunden. 
Soziale Segregation ist die Kehr-
seite institutioneller Leistungsdiffe-
renzierung“ (Baumert, Trautwein, 
Artelt 2003: 267; PISA 2000 ein dif-
ferenzierter Blick auf die Länder 
der BRD).

Ausmaß der sozialen Segre-
gation an Bildungseinrich-
tungen
Diese soziale Segregation an den 
Schulen und Kitas wird einerseits 
über den geteilten Wohnungs-
markt der Städte verursacht, 
andererseits durch das sozial und 

Dipl. Geogr. 
Thomas Groos
Freiberuflicher 
Wissenschaftler

Ein Sozialindex zeigt, wie unterschiedlich die sozialen Ausgangsla-
gen der Kinder und Jugendlichen in Bildungseinrichtungen sind: wo 
ist der Unterstützungsbedarf besonders hoch? Eine wichtige Frage.

 
Sozialindex
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Neue Standorttypen in NRW
Seit dem Schuljahr 2011/12 wer-
den in NRW für die fairen Verglei-
che der Leistungstests VERA 3 und 
VERA 8 die neuen Standorttypen 
verwendet (Isaac, Kevin 2001). 
Diese neuen Standorttypen ord-
nen jede Grundschule und jede 
weiterführende Schule einem von 
fünf möglichen sozialen Schul-
typen zu. Die Standorttypen wer-
den einerseits aus dem Anteil an 
Kindern mit Migrationshintergrund 
(in der Schulstatistik heißt es 
Zuwanderungsgeschichte), ande-
rerseits aus der Dichte der SGB-II-
Empfänger im Umkreis der Schule 
bestimmt.
Beide Merkmale hängen auf der 
Ebene der Schule bzw. des Schul-
umfelds zusammen: je höher der 
Migrantenanteil an der Schule, 
desto höher ist in der Regel auch 
der Anteil an armen Kindern im 
Schulumfeld.
Die neuen Standorttypen haben 
einen Vorteil, aber auch zwei 
wesentliche Nachteile. Der Vorteil 
ist, das erstmalig schulscharfe Ein-
ordnungen des sozialen und eth-
nischen Hintergrunds aller Schulen 
in NRW möglich sind, die nicht 
gänzlich auf der Einschätzung der 
Schulleitungen basieren, sondern 
auf vorliegenden bzw. jährlich 
erhobenen Statistiken fußen. Der 
erste Nachteil ist, dass das Merk-
mal Migrationshintergrund aus 
der Schulstatistik verwendet wird. 

Dies ist kritisch zu sehen, wie IT.
NRW als zuständige Statistikbe-
hörde selbst mitteilt. In der Daten-
satzbeschreibung heißt es: „Für 
schulscharfe Vergleiche sind die 
Daten zur Zuwanderungsge-
schichte nur eingeschränkt ge-
eignet, da die Qualität der hierzu 
gemachten Angaben bei den 
Schulen teilweise sehr stark vari-
iert“ (IT.NRW 2014). Der zweite 
Nachteil ist, dass bei der Berech-
nung der SGB-II-Dichte im Schul-
umfeld so getan werden muss, als 
kämen die Schüler in der Regel 
aus dem direkten Schulumfeld. 
Eine Annahme, die bei den wei-
terführenden Schulen schon in 
der Vergangenheit nur bedingt 
zutraf und bei den Grundschulen 
seit der Aufhebung der verbind-
lichen Grundschulbezirke zum 
Schuljahr 2008/09 zunehmend 
schwindet.

Vorschlag für ein brauch-
bares, landesweites Verfah-
ren zur Sozialindexbildung
Da die besuchte Bildungseinrich-
tung, sei es eine Kita, eine Grund-
schule oder eine weiterführende 
Schule, für viele Kinder nicht mehr 
in der direkten Nachbarschaft 
zum Wohnort liegt, ist eine Sozial-
indexbildung über die Standorte 
der Bildungseinrichtungen irrefüh-
rend und würde zu einer Fehlsteu-
erung von Mitteln führen. Dieses 
Problem bei der Indexbildung 

Bereichen kann man als Steue-
rungsinstrument die Gießkanne 
nutzen, oder aber versuchen, 
auch hier einen bedarfsge-
rechten Blick auf die ungleichen 
Ausgangslagen zu haben.

Der Sozialindex zur Lehrer-
steuerung in NRW
Die extrem ungleichen Bildungs-
voraussetzungen beeinflussen 
massiv die Bildungsergebnisse der 
Kinder und Jugendlichen. Eine 
diesen ungleichen Bildungsvor-
aussetzungen entsprechende 
bedarfsgerechte Ressourcenaus-
stattung der Bildungseinrich-
tungen gibt es jedoch erst ansatz-
weise. Die Schüler-Lehrer-Relation 
berücksichtigt nur sehr einge-
schränkt und auch nicht für alle 
Schulformen gleichermaßen die 
unterschiedlichen sozialen Aus-
gangslagen. Zudem sind die 
Schulen einer Schulform längst 
nicht homogen. Sie weisen eben-
falls deutlich unterschiedliche 
soziale Zusammensetzungen der 
Schülerschaften auf, sodass man 
der konkreten Situation an der 
einzelnen Schule mit einer fixen 
Schüler-Lehrer-Relation nicht ge-
recht werden kann.
Ein erster zaghafter Ansatz im 
Schulbereich ist der im Schuljahr 
2006/07 vom Ministerium für 
Schule und Weiterbildung NRW 
eingeführte Sozialindex auf der 
Ebene der Schulaufsichtsbezirke. 

Dieser Index wurde auf Kreise-
bene aus den Anteilen an Kin-
dern mit Migrationshintergrund 
(Schulstatistik), der Arbeitslosen-
quote, der Sozialhilfequote sowie 
der Quote der Wohnungen in Ein-
familienhäusern gebildet. Er wird 
seitdem genutzt, um für die 
Grund- und Hauptschulen Stellen 
aus einem Pool gegen Unter-
richtsausfall, für Vertretungsauf-
gaben und für besondere För-
deraufgaben nach einem Sozial-
index zu verteilen. Im Schuljahr 
2014/15 sind aus diesem Pool 
1.000 Stellen an die Grundschulen 
und 450 Lehrerstellen an die 
Hauptschulen „bedarfsgerecht“ 
verteilt worden. Dies entspricht 
etwa drei Prozent aller Lehrerstel-
len im Grundschul- und ca. sechs 
Prozent aller Stellen im Haupt-
schulbereich. Die übrigen 2.610 
Stellen dieses Pools für die Real-, 
Gesamt-, Berufs-, Sekundar-, Pri-
mus-, Gemeinschafts- und Förder-
schulen, Berufskollegs sowie die 
Gymnasien wurden nicht nach 
einem Sozialindex verteilt.
Der noch immer verwendete Sozi-
alindex von 2006/07 ist nicht nur 
methodisch veraltet, vor allem ist 
es mit ihm nicht möglich, Ressour-
cen schulgenau zuzuweisen. 
Somit ist er für eine ernsthafte 
bedarfsgerechte Ressourcenver-
teilung gänzlich ungeeignet.
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Diese bedarfsgerechte Mittelver-
teilung zeigt Wirkung auf die Kom-
petenzen der Kinder, wie in einer 
detaillierten Untersuchung der 
Schuleingangsuntersuchung der 
Kinder in Mülheim an der Ruhr 
gezeigt werden konnte (WB 3). So 
weisen Kinder aus Kitas, die mit 
mehr Ressourcen ausgestattet 
wurden, in einigen Kompetenzbe-
reichen bessere Ergebnisse auf, 
als dies bei ihrem in der Regel 
schwierigen sozialen Hintergrund 
zu erwarten wäre. Für Kitas, die 
Familienzentren sind, konnten vor 
allem in der Sprachentwicklung 
der sie besuchenden Kinder 
höhere Kompetenzen nachge-
wiesen werden (WB 3: 39ff). Sol-
che positiven Effekte sind auch für 
den Schulbereich zu erwarten. 
Nachweisbar ist das bislang 
schlichtweg nicht, weil eine syste-
matische bedarfsgerechte Res-
sourcenzuweisung derzeit nicht in 
nennenswertem Ausmaß exis-
tiert.

Zusammenfassung und Fazit
Die strukturellen sozialen Ungleich-
heiten im Bildungssystem sind 
groß. Vor allem in den Großstäd-
ten gibt es eine stark ausgeprägte 
soziale und ethnische Segrega-
tion in den Kitas und Schulen, mit 
der Konsequenz, dass an den Bil-
dungseinrichtungen mit vielen 
benachteiligten Kindern erheb-
liche Bedarfe an zusätzlichen Res-

sourcen und Unterstützungen 
bestehen. Eine systematische 
ungleiche Ressourcenzuweisung 
gibt es derzeit allerdings nur in 
einem geringen Maße im Kitabe-
reich. Im Schulbereich wird ein 
veraltetes Verfahren angewen-
det, das nicht alle Schulformen 
einbezieht und nicht schulscharf 
anwendbar ist.
Die notwendigen Methoden und 
Verfahren für eine landesweite, 
einrichtungsgenaue soziale Profi-
lierung aller Kitas und Schulen 
sind entwickelt und erprobt wor-
den. Es mangelt nicht an den 
notwendigen Daten, wohl aber 
an den Zugangsmöglichkeiten, 
die Adressdaten der Kinder zu 
nutzen, um endlich einen trans-
parenten Sozialindex für alle Bil-
dungseinrichtungen in NRW zu 
entwickeln. Damit Ungleiches 
ungleich auf allen staatlichen 
Ebenen im Bildungsbereich be-
handelt werden kann, muss diese 
Hürde abgebaut werden.

kann über eine Anpassung des 
Verfahrens von Schräpler (2009) 
abgestellt werden, indem die 
Wohnorte der Kinder verwendet 
werden, um einen genaueren 
Sozialindex für die Bildungsein-
richtungen zu ermitteln (WB 6: 
Schulsegregation messen). 
Mit Hilfe dieses Wohnortansatzes 
kann zuverlässig und mit gerin-
gem Aufwand der soziale Hinter-
grund der Kinder und Jugend-
lichen an den Bildungseinrich-
tungen bestimmt werden. Die 
Verwendung des Indikators 
„Bezug von SGB-II-Leistungen“ 
(Hartz 4) hat sich hier als eine sehr 
aussagekräftige und pragma-
tische Lösung herausgestellt, da 
die Daten landesweit kleinräumig 
verfügbar sind. Der Wohnortan-
satz eignet sich ebenfalls für eine 
landesweite Anwendung. Dazu 
müssten lediglich die Wohnadres-
sen aller Kinder und Jugend-
lichen, die Schulen oder Kitas 
besuchen, zur Verfügung gestellt 
werden. Dies könnte alternativ 
auch anonymisiert erfolgen, da 
es methodisch für die Berech-
nung des Sozialindex ausreichen 
würde, wenn die Zuordnung zu 
einer so genannten 100x100 
Meter Gitterzelle nach der EU-
INSPIRE-Richtlinie/Bundesstatistik-
gesetz sowie die besuchte Bil-
dungseinrichtung bekannt wäre.
Die Wohnadressen der Kinder lie-
gen derzeit im Kitabereich den 

Jugendämtern und im Schulbe-
reich den Schulen vor. Mit einer 
veränderten rechtlichen Aus-
gangslage sollte es möglich wer-
den, diese Informationen landes-
weit für die Ermittlung eines Sozi-
alindex zu verwenden, mit dem 
institutionenscharf Ressourcen 
bedarfsgerecht gesteuert wer-
den könnten.

Bessere Ressourcenausstat-
tung, bessere Kompetenzen? 
Kitas als Vorbild
Im Kitabereich wurde der Ansatz 
der bedarfsgerechten Ressourcen-
ausstattung im Kitajahr 2014/15 
massiv ausgebaut. Derzeit stehen 
jährliche Landeszuschüsse in 
Höhe von 45 Millionen Euro für Ein-
richtungen mit besonderem 
Unterstützungsbedarf (plusKITA) 
sowie 25 Millionen Euro für die 
zusätzliche Sprachförderung be-
reit. Die Verteilung der Mittel auf 
die Jugendamtsbezirke orientiert 
sich für die plusKITA-Förderung 
am Anteil der unter 7-Jährigen im 
SGB-II-Bezug und im Bereich der 
zusätzlichen Sprachförderung zu 
gleichen Teilen am Anteil der 
unter 7-Jährigen im SGB-II-Bezug 
sowie am Anteil der Kinder, die 
vorrangig zu Hause nicht Deutsch 
sprechen. Die konkrete Verteilung 
der Mittel an die einzelnen Kitas 
soll datenbasiert und im Dialog 
mit den Kitaträgern durch die je-
weiligen Jugendämter erfolgen.
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Ausrichtung auf den National-
staat als zumeist einzige verwert-
bare Unterrichtssprache. 

Segregierte Sozialräume
Segregierte Stadtteile sind von 
einem hohen Anteil von Men-
schen mit niedrigen Schulab-
schlüssen und geringen Berufs-
qualifikationen, hoher Arbeitslo-
sigkeit und Einkommensarmut 
geprägt. Da in Deutschland viele 
Familien mit Migrationsgeschichte 
über eben solche Merkmale ver-
fügen, ist der Anteil von Men-
schen nichtdeutscher Herkunft in 
diesen Stadtteilen meist ebenfalls 
relativ hoch. Mieten sind dort oft 
niedrig und so für Familien mit 
geringen Einkommen bezahlbar. 
Gleichzeitig stellt sich das Wohn-
umfeld meist weniger attraktiv 
dar: eher einfache und unmo-
derne Häuser und Wohnungen, 
wenig Grünfläche, eine ungüns-
tige Verkehrsanbindung und eine 
insgesamt schwache Infrastruktur 
(wenige Freizeitangebote, Läden, 
Restaurants, Treffpunkte etc.). Für 
Menschen mit höheren Einkom-
men sind solche Wohnumfelder 
daher häufig eher unattraktiv, 
sodass eine Durchmischung von 
Bewohnern unterschiedlicher sozi-
aler Herkunft ausbleibt und vor-
nehmlich ‚sozial benachteiligte‘ 
Familien zusammenleben. Proble-
matisch scheint in diesem Zusam-
menhang, dass solche Sozial-

räume weniger Anregungspoten-
zial für monolingual und für 
mittelschichtsorientierte Sozialisa-
tionsprozesse bieten, Kinder in sol-
chen Räumen also weniger Mög-
lichkeiten haben, in Schule ver-
wertbares Wissen und in Schule 
belohnte Verhaltensweisen zu 
erwerben. 

Bildungsungleichheit in 
sozial benachteiligten Lagen
Eine wesentliche Aufgabe von 
Schule ist es, allen Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit zu 
eröffnen, Bildungs- und Ausbil-
dungszertifikate zu erlangen. Kin-
der, die in den ersten Lebensjah-
ren in ihren Familien Inhalte und 
Fähigkeiten lernen, die auch 
Lerninhalt der Schule sind, starten 
mit einem Wissensvorsprung in die 
Schulzeit, während Kinder aus 
sogenannten ‚bildungsfernen‘ Fami-
lien vor dem Problem stehen, Wis-
sensdefizite gleich mit Beginn der 
Schulzeit ausgleichen zu müssen. 
Hinzu kommt, dass sprachliche 
Fähigkeiten im Deutschen und 
bildungssprachliche Fähigkeiten 
bei sozial benachteiligten Schü-
ler/innen meist weniger gut aus-
geprägt sind. Zudem verfügen 
Schüler/innen aus bildungsfernen 
Milieus oftmals nicht über meta-
kognitive-, selbstregulative- und 
Selbstmanagementstrategien. 
Die Forschung zu Lehrerurteilen 
und Übergangsempfehlungen 

PROF. DR. ISABELL VAN ACKEREN & DR. NINA BREMM

Prof. Dr. Isabell 
van Ackeren

Schulen in schwierigen Lagen

Gesellschaftliche Vielfalt 
und soziale Ungleichheit

Menschen lernen von Geburt 
an und eignen sich Wissen 

und unterschiedlichste Fähig-
keiten an. Je nachdem, in wel-
chen Lebenswelten Kinder auf-
wachsen, finden sie unterschied-
liche Sozialisationsbedingungen 
vor, erwerben diverse Fähigkeiten 
und differente Verhaltensweisen. 
Für eine Gesellschaft kann es 
durchaus Vorteile bringen, wenn 
unterschiedliche Menschen ganz 
unterschiedliche Fähigkeiten mit-
bringen. Zum Problem kann diese 
Verschiedenheit jedoch dann 
werden, wenn in einer Gesell-
schaft bestimmte Fähigkeiten 
und Verhaltensweisen einen 
besonders hohen Stellenwert 
haben, wohingegen andere 
Fähigkeiten als gesellschaftlich 
eher unwichtig oder gar hinder-
lich erachtet werden. Verfügen 
ganze gesellschaftliche Gruppen 
vornehmlich über Fähigkeiten, 
die gesellschaftlich schwer oder 
nicht verwertbar sind, kann aus 
gesellschaftlicher Vielfalt soziale 
Ungleichheit entstehen. 

Mittelschichtsorientierung und 
monolingualer Habitus im Bil-
dungssystem
Betrachet man die gesellschaft-
liche Entwicklung in Deutschland 
in den letzten zwei Jahrhun-
derten wird klar, dass Wissen im 
Vergleich zu praktischen Fertig-
keiten im Laufe der Zeit einen 
immer höheren Stellenwert einge-
nommen hat. Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts befinden wir uns in 
der sogenannten Wissensgesell-
schaft, in der Bildungs- und Ausbil-
dungsabschlüsse einen zentralen 
gesellschaftlichen Stellenwert ein-
nehmen und für die Lebenschan-
cen von Menschen immer wich-
tiger werden. In öffentlichen Bil-
dungsinstitutionen, die in 
modernen Gesellschaften für die 
Vergabe von Bildungsabschlüs-
sen verantwortlich sind, erfahren 
akademische Bildungsinhalte, bil-
dungssprachliche Fähigkeiten 
und mittelschichtsorientierte Ver-
haltensweisen, wie Anstrengungs-
bereitschaft, Pünktlichkeit und 
Selbstregulation, hohe Verwert-
barkeit. Zudem zeigt sich die 
deutsche Sprache vor dem Hin-
tergrund einer traditionell starken 

Dr. Nina Bremm

Schulen in schwierigen Lagen

Es gibt sie, Schulen die trotz schwieriger Rahmenbedingungen  
erfolgreich arbeiten. Was zeichnet die pädagogische Arbeit aus?
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kultur, ihre Unterrichtsgestaltung 
und ihre pädagogische und 
didaktische Professionalität. Ge-
genwärtig scheint es vielen Schu-
len mit ungünstigen Standortbe-
dingungen nicht oder nur sehr 
schwer aus eigener Kraft zu gelin-
gen, herkunftsbedingte Ungleich-
heiten durch spezifische und 
besonders qualitätsvolle Gestal-
tungs- und Prozessmerkmale an- 
oder auszugleichen. Jedoch gibt 
es auch Schulen, die es trotz 
schwieriger Rahmenbedingungen 
schaffen, sehr erfolgreich zu arbei-
ten. Studien zeigen, dass solche 
Schulen sich durch eine beson-
ders hohe Qualität ihrer pädago-
gischen Arbeit auszeichnen. 
Dabei scheinen zwei Strategien 
bedeutsam: Zum einen gelingt es 
erfolgreichen Schulen in schwie-
riger Lage besser, herkunftsbe-
dingt fehlende Fähigkeiten ihrer 
Schüler/innen in Bezug auf Lernin-
halte der Schule durch Kompen-
sation auszugleichen. Zum ande-
ren schaffen es diese Schulen 
besonders gut, an das Wissen, 
das die Schülerinnen und Schüler 
herkunftsbedingt mitbringen, an-
zuknüpfen, also einen Lebens-
weltbezug herzustellen und her-
kunftsbedingte Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler für das 
Lernen nutzbar zu machen. 

Wichtig für die Qualität von Schu-
len in schwierigen Lagen scheint 
zudem 

eine kooperative Schullei-
tung, die die organisato-
rischen Voraussetzungen für 
guten Unterricht schafft,
anregender Unterricht, der 
möglichst störungsfrei orga-
nisiert wird und in dem Lehr-
kräfte ein möglichst hohes 
und forderndes Anspruchsni-
veau realisieren und nach 
Bedarf differenzieren,
ein positives Schulklima und 
eine wertschätzende Schul-
kultur,
eine auf Daten gestützte 
Schulentwicklung, die dabei 
hilft, wenige zentrale Ziele 
für Entwicklungsprozesse 
festzulegen,
eine positive Haltung gegen-
über der Elternschaft und 
eine produktive Zusammen-
arbeit mit dieser,
die Öffnung der Schule nach 
außen, bspw. durch Zusam-
menarbeit mit externen 
Kooperationspartnern oder 
durch den Austausch mit 
Schulen, die sich in ähnlicher 
Lage befinden.













liefert zudem Hinweise darauf, 
dass demographische Schüler-
merkmale, wie das Geschlecht 
oder der Migrationshintergrund, 
in die Bewertung von Lehrkräften 
einfließen können. Studien aus 
der Psychologie können zudem 
zeigen, dass sich Merkmale wie 
die Leistungsmotivation, die An-
strengungsbereitschaft und die 
Ausdauer beim Lernen zwischen 
Lernenden unterschiedlicher sozi-
aler Herkunft unterscheiden. Und 
gerade diese Merkmale können 
wiederum Einfluss auf die Lei-
stungsbeurteilung durch Lehr-
kräfte nehmen. Zudem berichten 
Lehrerinnen und Lehrer an Schu-
len in benachteiligten Lagen von 
Motivationsproblemen ihrer Schü-
lerschaft, häufigen Störungen des 
Unterrichts, generellen Disziplin-
problemen, aggressivem Verhal-
ten und einer großen Anzahl von 
Schülerinnen und Schülern, die 
der Schule regelmäßig fernbleibt. 
Hier können sog. Cooling-Out-
Prozesse wirksam werden: Durch 
frühe Misserfolge beim Lernen, oft 
bereits im Kindergarten oder der 
Grundschule, kann man bei Kin-
dern aus bildungsfernen Familien 
häufig ein stetiges Absinken der 
schulischen Leistungsbereitschaft 
und Leistungsfähigkeit beobach-
ten. Cooling-Out kann auch Lehr-
kräfte betreffen, die die Erfahrung 
machen, dass ihre Schülerinnen 
und Schüler trotz (anfänglichem 

vielleicht) intensivem Bemühen 
nicht die Lernerfolge erzielen, die 
sie sich vorstellen oder sie ggf. 
auch in zentralen Prüfungen oder 
Lernstanderhebungen vorgege-
ben werden. Darunter kann in der 
Folge die Selbstwirksamkeitser-
wartung leiden und Lehrerinnen 
und Lehrer trauen sich aufgrund 
ihrer negativen Erfahrungen 
immer weniger zu, durch päda-
gogische Zugänge etwas im Lern-
verhalten ihrer Schülerinnen und 
Schüler verändern zu können. 

Erfolgversprechende Strate-
gien von Schulen in schwie-
rigen Lagen
Schulen in schwierigen Lagen ste-
hen somit vor besonderen Heraus-
forderungen: Sie haben einerseits 
den gesellschaftlichen Auftrag, 
möglichst vielen Schülerinnen 
und Schülern eine erfolgreiche Bil-
dungskarriere zu ermöglichen 
und somit einen zentralen Beitrag 
zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu 
leisten. Andererseits arbeiten sie 
in einem sozialen Umfeld, das sich 
wenig anschlussfähig an Anfor-
derungen von Schulen darstellt. 
Stark gefordert sind solche Schu-
len bspw. im Hinblick auf ihr Refle-
xionsvermögen (z.B. bzgl. kulturel-
ler Passungsproblematiken), ihre 
Innovationsbereitschaft und Kre-
ativität (z.B. im Hinblick auf Kom-
pensationsleistungen), ihre Orga-
nisationentwicklung, ihre Schul-

Schulen in schwierigen Lagen
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Das Projekt ‚Potenziale ent-
wickeln – Schulen stärken‘
Ein Projekt, das Schulen in heraus-
fordernder sozialräumlicher Lage 
dabei unterstützen möchte, ihre 
pädagogische Qualität zu wei-
terzuentwickeln und die eigne 
Problemlösefähigkeit zu stärken, 
ist das Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt ‚Potenziale entwi-
ckeln – Schulen stärken‘.
► www.schulen-staerken.de.

Auf Grundlage ausführlicher Be-
fragungen von Schulleitungen, 
Lehrkräften, Schülerinnen und 
Schülern und ihrer Eltern werden 
Stärken und Schwächen von 
Schulen festgestellt und Schulen 
mit ähnlichen Entwicklungsbedar-
fen in Netzwerken zusammenge-
schlossen. Während der viertel-
jährlich stattfindenden Treffen 
können die Schulen gemeinsam 
ihre Situation reflektieren, sich 
über Entwicklungsmöglichkeiten 
austauschen und datengestützt 
an ihren Bedarfen arbeiten. Unter-
stützt werden sie dabei von Exper-
tinnen und Experten aus Wissen-
schaft und Praxis. Zudem wird 
jede Projektschule auch in ihrer 
einzelschulischen Entwicklung 
begleitet und bspw. in ihrem Ziel-
findungsprozess durch Fortbil-
dungen, Schulentwicklungsbera-
tungen und Coachings unter-
stützt. Projektziel ist es, Schulen in 
besonders herausfordernder Lage 
dahingehend zu stärken, dass sie 
die anspruchsvollen pädago-
gischen Anforderungen ihrer 
Schülerschaft konstruktiv aufneh-
men und verarbeiten können, um 
so einen Beitrag zu mehr Chan-
cengerechtigkeit leisten zu kön-
nen. 

Prof. Dr. Isabell van Ackeren 
Professorin für Bildungssystem- und Schulentwick-
lungsforschung, Fakultät für Bildungswissenschaf- 
ten, Universität Duisburg-Essen 
Leitung des Projekts  
‚Potenziale entwickeln – Schulen stärken‘
Arbeitsschwerpunkte: Wirkungen neuer Steuerung 
im Schulsystem und kontextsensible Schulentwick-
lung

Dr. Nina Bremm 
Wiss. Mitarbeiterin Fakultät für Bildungswissen-
schaften, Universität Duisburg-Essen 
Operative Leitung des Projekts  
‚Potenziale entwickeln – Schulen stärken‘
Arbeitsschwerpunkte: Schul- und Bildungsfor-
schung im Kontext gesellschaftlicher Heterogeni-
tät und sozialer Ungleichheit

Autorinneninformationen 
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Mitgliederversammlung der GGG 
in der Reformschule Kassel

Gerd-Ulrich Franz
Bundesvorsitzender 
der GGG

Seit ihrer Gründung 1988 durch
Prof. Hans Rauschenberger, 

realisiert diese zweizügige Ver-
suchsschule des Landes Hessen 
mit jahrgangsübergreifenden 
Gruppen in 4 Stufen für die Jahr-
gänge 0-10 eine konsequent 
andere Organisation und Päda-
gogik als alle anderen Gesamt-
schulen in Hessen. 

Wir haben deshalb die Schule 
gebeten, einen Einblick in ihre 
erfolgreiche Arbeit zu gewähren 
und diese den Teilnehmer_innen 
vorzustellen: “Als Gelingensfak-
toren sehen wir (…neben der jahr-
gangsübergreifenden Organisa-
tion..) den Verzicht auf Ziffernno-
ten bis zum Ende des Jahrgangs 8 
und die Beschreibung der Lern-
entwicklung in ausführlichen 
Berichten ebenso wie die konse-
quente Umsetzung von Lernen in 
Projekten über die Jahrgänge  
0–10. Fächerübergreifende Ange-
bote im naturwissenschaftlichen 

An diesem Tag findet in der Reformschule Kassel, Schulstraße 2  
in Kassel-Wilhelmshöhe, unsere Mitgliederversammlung 2016 statt. 
Wir freuen uns, mit diesem Tagungsort eine der interessantesten 
Gesamtschulen Hessens gewonnen zu haben.

wie im gesellschaftswissenschaft-
lichen Lernbereich prägen den 
Unterrichtsalltag.“ 
(Elke Hilliger,Schulleiterin) 

Alle sind darum herzlich eingela-
den, bereits von 11.00 – 12.30 Uhr 
dabei zu sein. An eine Mittags-
pause mit Essensangebot schließt 
sich dann von 14.00 – 16.30 Uhr 
die Mitgliederversammlung der 
GGG an. Schwerpunkte werden 
dort nach den üblichen formalen 
Notwendigkeiten die Ergebnisse 
der Klausur vom 17./18.9.2016 zur 
zukünftigen Arbeit der GGG und 
die Zeitschrift GEMEINSAM LERNEN 
sein. 
Beide Themen lohnen die Anreise 
genauso wie der besondere 
schulische Rahmen – darum 
freuen wir uns auf möglichst viele 
Teilnehmer auch aus Nordrhein-
Westfalen. Bis zum November in 
Kassel!

GERD-ULRICH FRANZ

Schulen in schwierigen Lagen Mitgliederversammlung
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► MITGLIEDERVORTEIL
Normalpreis: 0,65 € pro Heft
Preise für korporative  
Mitglieder und Initiativen:
bis 99 Stück: 0,50 € pro Heft
ab 100 Stück: 0,45 € pro Heft

Bestellungen per E-Mail: 
bestellung@ggg-nrw.de

Elternbroschüre
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